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zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 35 A 
der Stadt Schleswig - Gebiet Galgenredder 
Nordseite / Ostteil -
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Der Bebauungsplan Nr. 35 A der Stadt Schleswig - Gebiet 
Galgenrcdder Nordseite/Ostteil - wurde am 18.10.1971 
von der Ratsversammlung als Satzung beschlossen und er
langte nach erfolgter Genehmigung des Innenministers 
mit Erlaß vom 26.7.1973 - Az.: IV 81 c - 813/04 - 59.75 
(35 A) - nach abschließender Bekanntmachung am 30.8.1973 
Rechtskraft. 

Im Geltungsbere5.ch des spEiter in die Teile A und B 
getrennten Bebauungsplanes Nr. )5 sind zwei Kinderspiel
plätze ausgewiesen, von denen einer als Bolzplatz ange
legt werden soll. 

Zwischenzeitlich wurde nördlich des 06-Sportplatzes ein 
Bolzplatz angelegt, dessen Einzugsbereich (r = 750 m) 
auch die B-Plangebiete Nr. 35 A und B erfaßt. 

Gemäß Kinderspielplatzgesetz soll die Gr�ße der Kinder
spielplätze 5 % der vorhandenen, den Spielplätzen zuge
ordneten Hohnflüchen betragen. Bei 54 Einfamilienhäusern 
innerhalb der B-Plangebiete 35 A und Bund angenommenen 
150 qm Hohnfläche/NE ent::::;teht ein Bedarf von 405 qm. 
Dieser Bedarf wird durch den östlich der K1ebitzreihe im 
Geltungsbereich des B-Planes 35 B gelegenen, ca. 3.000 qm 
5roßen Spielplatz reichlich gedeckt. 

Anstelle des geplanten Spielplatzes im Geltungsbereich 
des BebauungsplanGs Nr. 35 A sollen jetzt Z\<Je1 Einfami
lienhausgrundstilcke ausgewiesen werden. 

Kosten entstehen durch diese B-Planä.'1derung n:cht. 
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